GESAMTBEURTEILUNG  DER GESUNDHEITLICHEN EIGNUNG auf der Basis der Befunderhebung (Beilage 1 der Richtlinien gem. § 39a Abs. 4 BBG GZ: 44301/0027-IV/7/2010):
Nach der Erstuntersuchung:

 FORMCHECKBOX 
 "Zur Arbeit als Blindenführhund zugelassen."
Nach Feststellung von Krankheiten, die bis zur Zweituntersuchung ausgeheilt werden können:

 FORMCHECKBOX 
 "Zur Arbeit als Blindenführhund vorbehaltlich zugelassen."
Nach Feststellung von Einschränkungen:

 FORMCHECKBOX 
 "Zur Arbeit als Blindenführhund nicht zugelassen."
Nach der Zweituntersuchung:
 FORMCHECKBOX 
 "Zur Arbeit als Blindenführhund zugelassen."

 FORMCHECKBOX 
 "Zur Arbeit als Blindenführhund nicht zugelassen."

Datum
Unterschrift und Stempel des untersuchenden Tierarztes
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